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„Junge Pflege Preis 2017“  

des DBfK Nordwest e.V. 

 

Der „Junge Pflege Preis“ wird vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK), 

Regionalverband Nordwest e.V. im Rahmen des „Junge Pflege Kongresses“ an Schülerinnen und 

Schüler der drei Pflegeberufe sowie Studierende eines dualen berufsqualifizierenden Studiengangs 

Pflege vergeben. 

Das Thema des Wettbewerbs wird von der Arbeitsgruppe Junge Pflege im DBfK Nordwest jeweils im 

Vorfeld des Kongresses festgelegt. Die Art der eingereichten Beiträge ist den Teilnehmenden 

überlassen. Es kann sich hierbei beispielsweise um einen Projektbericht, eine Videopräsentation oder 

ähnliches handeln. Wichtig bei der Gestaltung des Beitrages ist die Beachtung der 

Bewertungskriterien. 

 
Der „Junge Pflege Preis“ verfolgt in erster Linie das Ziel, motivierten Schülerinnen und Schülern sowie 

Studierenden durch ihre Beteiligung am Wettbewerb eine Möglichkeit zu bieten, sich auch außerhalb 

der Ausbildungsstätte zu engagieren. Dieses Engagement soll belohnt werden. 

 

Bewertungskriterien für Beiträge des „Junge Pflege Preises “  

� Kreativität der Beitragsform (Video, Präsentation, Fotomontage, 

schriftliche Ausarbeitung oder ähnliches)  

� Innovativität der Idee 

� zielgerichtetes Vorgehen (Problemdarstellung, Zielgruppendefinition, 

methodisches Vorgehen, Ergebnisse, Reflexion des Projektes) 

� Relevanz des Projektes für die Pflege- und Ausbildungspraxis 

� Ideen zur weiteren Umsetzung der Projektergebnisse 

� Verwendung von aktueller Literatur oder der Expertise von Fachleuten 

zum Thema 

� formale Kriterien 

o Beiträge in den angegebenen Formaten 

o eingereichte Formate ohne Kopierschutz 

o Einhaltung der Fristen 

o Nachweisliche Dokumentation der Quellen 

o Rechtschreibung 

o Sprach- und Bildqualität bei Videobeiträgen 

� Zusätzlich gilt für die drei Gewinnerteams, die zum Junge Pflege 

Kongress eingeladen werden: 

o Visualisierung des Projektes 

o Sprache und Präsentation 



 

 2

Wettbewerbsbeiträge 

Eingereichte Wettbewerbsbeiträge werden in 1-facher Ausfertigung bis zum 05. März 2017 

berücksichtigt. Später eingehende Beiträge können aus organisatorischen Gründen nicht mehr 

berücksichtigt werden.  Mit der Einsendung der Projekte geben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

ihr Einverständnis zur Veröffentlichung der Projekte im Rahmen der Kongress- und 

Verbandspublikationen. 

 

Die Beiträge müssen in elektronisch zu bearbeitender Form an folgende Adresse eingereicht werden: 

 

DBfK Nordwest e.V. 

Lister Kirchweg 45 

30163 Hannover 

Oder per E-Mail an: nordwest@dbfk.de 

 

Möglich sind folgende Speichermedien: 

USB-Stick 

DVD 

CD-Rom 

 

Die darauf befindlichen Dateien müssen in einem der folgenden Formate gespeichert sein: 

*.pdf 

*.doc(x) 

*.ppt(x) 

*.xls(x) 

*.jpg 

*.avi 

*.mpx 

bzw. sich mit einem gängigen Textverarbeitungsprogramm (MS Office) öffnen lassen. 

(Achtung! Es kann zu Ansichtsproblemen beim Öffnen kommen, wenn die Dateien nicht in einem 

Microsoft Office-kompatiblen Format gespeichert sind.) 

Einsendungen, die nicht in den vorgegebenen Formaten vorliegen, können leider nicht berücksichtigt 

werden. 

 

Für die Weitergabe der eingereichten Beiträge an die Jury-Mitglieder ist es unerlässlich, dass die 

eingereichten Beiträge kopiert werden können. Daher können nur Beiträge berücksichtigt werden, die 

ohne Kopierschutz eingereicht werden. Darüber hinaus bitten wir um eine Begrenzung der 

Datenmenge auf max. 350 MB. CDs und DVDs mit Audio- oder Videobeiträgen müssen als Daten-

CDs/-DVDs in einem der o.g. Formate eingereicht werden. Selbstverständlich erfolgt keine 

Weitergabe an Dritte ohne Einverständnis. 
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Jury 

Die Preisträger werden von einer Jury ermittelt, die sich aus den Mitgliedern der AG Junge Pflege / 

des DBfK Nordwest zusammensetzt. 

 

Anmeldung 

Die Anmeldeunterlagen können von der Internetseite www.junge-pflege.de geladen werden. Die 

Anmeldung zur Teilnahme am Junge Pflege Preis kann bis spätestens 29. Januar 2017 erfolgen. Die 

Anmeldungen werden in schriftlicher Form entgegen genommen (postalisch, per Fax oder E-Mail). 

Anmeldungen per E-Mail sind nur mit den im Anmeldeformular erforderlichen Unterschriften gültig. Die 

Eingangsbestätigung und damit die offizielle Teilnahmebestätigung erfolgt umgehend. 

 

Teilnahmevoraussetzungen 

Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler der Pflegefachberufe. Das gilt im Einzelnen für 

� Schülerinnen und Schüler der Altenpflege 

� Schülerinnen und Schüler der Gesundheits- und Krankenpflege 

� Schülerinnen und Schüler der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. 

Teilnahmeberechtigt sind darüber hinaus  

• Studierende eines dualen Studiengangs Pflege, der für die Ausübung eines der o.g. 

Pflegeberufe qualifiziert. 

 

Es werden Beiträge berücksichtigt, die von Gruppen von mind. zwei Personen eingereicht werden. Die 

Beteiligten eines eingereichten Beitrages müssen ihre Ausbildung an derselben Ausbildungsstätte 

absolvieren und zudem aus demselben Ausbildungsjahr bzw. Studiensemester sein. Ein 

Ausbildungsjahrgang kann mit maximal vier Gruppen am Wettbewerb teilnehmen. Jede Teilnehmerin / 

jeder Teilnehmer kann sich maximal einer Gruppe zuordnen. 

Die Teilnehmenden des Wettbewerbs sollen von einer Lehrperson bei der Bearbeitung des Beitrags 

unterstützt werden. Darüber hinaus dürfen nur Arbeiten eingereicht werden, die nicht an anderer 

Stelle zur Preisbewerbung eingereicht wurden oder bereits einen Preis gewonnen haben. 

 

Auch wenn der Form der eingereichten Beiträge keine Grenzen gesetzt sind, sollten die eingereichten 

Wettbewerbsbeiträge den folgenden Gliederungspunkten entsprechen: 

� Zusammenfassung 

� Einleitung 

� Problemdarstellung 

� Methodisches Vorgehen 

� Ergebnisse 

� Diskussion / Reflexion  

Bei kreativen Beitragsformen, wie z.B. Videos, Fotodokumentationen o.ä. empfehlen wir eine 

begleitende schriftliche Ausarbeitung, um den o.g. Gliederungspunkten hinreichend gerecht werden 

zu können. 



 

 4

Bearbeitungszeitraum 

Der Bearbeitungszeitraum ergibt sich aus dem Datum der Anmeldung und dem Abgabetermin. Die 

Ergebnisse des Wettbewerbs werden von den Gewinnerinnen und Gewinnern während des „Junge 

Pflege Kongresses“ am 04. Mai 2017 in Bochum präsentiert. 

 

Preise 

Die Preise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern zugute, die den Beitrag erarbeitet und 

eingereicht haben. Welchem Zweck der Preis jeweils dienen soll, wird von den Preisträgern festgelegt. 

In der Regel soll dieser zweckgebunden eingesetzt werden oder den Klassenzusammenhalt stützen 

(z. B. durch eine Klassenfahrt). Die Preisvergabe berücksichtigt drei Platzierungen und ist wie folgt 

dotiert: 

1. Platz:    900,00 EUR 

2. Platz:    650,00 EUR 

3. Platz:    450,00 EUR 

 

Präsentation der Ergebnisse 

Zur Teilnahme am Wettbewerb gehört auch ausdrücklich die Bereitschaft, die Arbeit im Rahmen des 

„Junge Pflege Kongresses“ dem Publikum vorzustellen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden 

zum Junge Pflege Kongress eingeladen, um ihre Arbeit zu präsentieren. Eine Berichterstattung in den 

Medien wird angestrebt. 

 

Wichtiger Hinweis 

Aus organisatorischen Gründen können nur die drei Gewinnergruppen zum „Junge Pflege Kongress“ 

eingeladen werden. Um den Besuch der Veranstaltung in jedem Fall zu gewährleisten, ist eine 

rechtzeitige Anmeldung zum Kongress durch die Teilnehmenden des Wettbewerbs unbedingt zu 

empfehlen. Die drei erstplatzierten Gruppen werden zwischen Anfang und Mitte April 2017 über ihre 

Nominierung informiert und brauchen den Eintrittspreis nicht zu entrichten (bzw. erhalten den 

Eintrittspreis erstattet, sofern sie zu diesem Zeitpunkt die Gebühr bereits entrichtet haben). 

 

Ausschluss 

Mitarbeiter/innen des DBfK und deren Angehörige können leider nicht am Wettbewerb teilnehmen. 

Mitarbeiter/innen im Sinne dieser Vereinbarung sind hauptamtliche Mitarbeiter/innen des DBfK, 

Mitglieder der AG Junge Pflege im DBfK Nordwest sowie im Ehrenamt engagierte Mitglieder des 

DBfK, die im Hauptberuf an einer Ausbildungseinrichtung beschäftigt sind. Das gilt beispielsweise für 

Vorstandsmitglieder oder Delegierte, die in einer Schule für Gesundheitsfachberufe angestellt sind. 

Sofern Vorstandsmitglieder oder Delegierte die Leitung eines Kurses übertragen bekommen haben, 

dürfen diese die Wettbewerber nicht betreuen. 

Ein Rechtsanspruch auf einen Preis kann nicht abgeleitet werden. 


